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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Name/Bezeichnung der Außenwohngruppe 

       

1.2 Erklärung des Trägers 

 Ich/wir erkläre(n), dass die unter 2. gemachten Angaben zu den Räumen und Anlagen der Außenwohn-
gruppe sowie zu ihrer Belegung wahrheitsgemäß und vollständig sind. 

 Ort und Datum:       

 

Unterschrift und Stempel:  

2 Räume und Anlagen der Außenwohngruppe 

2.1 Belegung der Bewohnerzimmer 

 Zimmer-
Nr. 

Wohnfläche 
in qm 

Anzahl 
Bewohner 

Bewohnerbad mit Dusche, 
WC und Waschbecken 

Waschbecken mit 
kalt/warmem Wasser 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

2.2 Weitere Räume zur Nutzung durch die Bewohner ohne Sanitärräume 

 Bezeichnung 
des Raums 

Zuordnung 
z.B. Gebäudeteil 

Größe 
in qm 

Platzkapazität 
in Personenzahl Verwendungszweck 

 Küche                         

 Essbereich                         

 Wohnbereich                         

 Abstellräume für Sa-
chen der Bewohner                         
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 Noch: Räume und Anlagen der Außenwohngruppe 

2.3 Sanitäre Anlagen 
die den Bewohnern allgemein zur Verfügung stehen 

 Wohnbe-
reich/ 

Anzahl 
Bewohner Badewannen Duschen Toiletten Waschbecken 

 Etage  
 

Davon von
3 Seiten 

zugänglich 
  

Davon in 
Bädern oder 

Duschräumen 
 

Davon in 
Bädern oder 

Duschräumen 

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       
 


